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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Ortsgemeinde Oberkirn plant den be-
stehenden Sportplatz mit Sportlerheim und 
Umfeld zu einem Freizeitgelände weiterzu-
entwickeln. Dafür sollen ein Zeltplatz für ca. 
60 Personen, auf einer Fläche von ca. 250 - 
300 m2 Stellplätze für 2-3 Wohnmobile und 
ein Spielplatz / Bolzplatz errichtet werden. 
Zudem soll das Obergeschoss des Sport-
heims aus- bzw. umgebaut werden. Mög-
lich wäre der Ausbau zu einer Ferienwoh-
nung, sodass  Betreuer von Zeltgruppen 
oder Menschen, die nicht im Zelt schlafen 
möchten, dort auch eine Schlafmöglichkeit 
hätten. Anstatt  einer Ferienwohnung wäre 
auch ein Ausbau zu einem Gruppenschlaf-
platz möglich, um z. B. Wander- oder Fahr-
radgruppen eine Übernachtungsmöglich-
keit zu bieten. Die Kubatur des Gebäudes 
bleibt bestehen.

Die verkehrliche Anbindung des zukünfti-
gen Freizeitgeländes soll wie bisher über 
den Hauserweg erfolgen.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit nach § 35 BauGB (Bauen im 
Außenbereich). Auf dieser Grundlage kann 
das Vorhaben nicht realisiert werden.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes. 

Die Ortsgemeinde Oberkirn hat somit nach 
§ 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des Bebauungsplanes �Frei-
zeitgelände Sportplatz� beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von ca. 2,2 ha. 

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend §�2 Abs.�4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro Matthias Habermeier Umwelt- 
und Regionalentwicklung, Jahnstraße 21, 
66440 Blieskastel, beauftragt. 

Flächennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind.

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt 
oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder 
Bestandsänderungen von Gemeinden oder 
Veränderungen der Zuständigkeit für die 
Aufstellung von Flächennutzungsplänen ein 
Flächennutzungsplan fort gilt.

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der 
beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem damit 
einhergehenden Planungsbedürfnis für 
einen neuen gemeinsamen Flächennut-
zungsplan kann der vorliegende Bebau-
ungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt wer-
den.

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gem. § 
10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Birkenfeld als höhere 
Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 Landes-
verordnung über die Zuständigkeiten nach 
dem Baugesetzbuch - ZuVO nach BauGB -).
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich be�ndet sich südöst-
lich des Siedlungsrandes der Ortsgemeinde 
Oberkirn, erschlossen über den Hauserweg.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

�	 im Norden, Osten und Süden durch 
Grün�ächen mit Gehölzstrukturen so-
wie durch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen sowie 

�	 im Westen durch Wald�ächen mit dem 
dahinter angrenzenden Friedhof und 
weiteren Grün�ächen bzw. landwirt-
schaftlich genutzten Flächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet wird bereits großteils für 
sportliche Zwecke genutzt. Auf der Fläche 
ist ein Sportplatz mit zugehörigem Sport-
heim zu �nden. Im Übrigen stellt sich das 
Plangebiet als Grün- und Wald�äche dar.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
durch Grün�ächen, landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und kleinere Wald�ächen 
geprägt. Der Siedlungskörper der Orts
gemeinde Oberkirn schließt unmittelbar 
nordwestlich an. Außerdem be�ndet sich 
westlich des Plangebietes, getrennt durch 
eine kleinere Wald�äche, der Friedhof und 
östlich des Plangebietes der Kyrbach und 
der Wiesenbach.

Die zu überplanende Fläche be�ndet sich im 
Eigentum der Ortsgemeinde Oberkirn.

Topogra�e des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Westen nach Osten 
ab.

Die Topogra�e hat jedoch, mit Ausnahme 
von Geländemodellierungen und der Ent-
wässerung, keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist über den Hauserweg er-
schlossen, der an die Hauptstraße (L 185) 
anschließt.

Die interne Erschließung erfolgt über die 
bestehende Zuwegung zum Sportplatz, die 
auch zukünftig erhalten bleiben und je nach 
Bedarf ausgebaut werden soll.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die ca. 500 m nördlich des Plangebiets ge-
legene Bushaltestelle �Oberkirn, Ort� (Bus-
linie 858, 860S und 867, u. a. Richtung 
Rhaunen). 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie), ohne Maßstab; Quelle: ' GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2025; Bearbeitung: Kernplan
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Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bereits bestehenden Nutzung 
vorhanden.

Das Plangebiet ist wie im Bestand zu ent-
wässern. Das Schmutzwasser ist durch An-
schluss an die angrenzend vorhandene öf-
fentliche Kanalisation einzuleiten. Das auf 
dem Grundstück zusätzlich anfallende 
Niederschlagswasser ist vollständig auf 
dem Grundstück zu versickern. Sollte eine 
Versickerung technisch oder rechtlich nicht 
möglich sein, ist das anfallende Nieder-
schlagswasser durch geeignete Maßnah-
men (z. B. Dachbegrünung, Retentionszis-
ternen, etc.) auf dem Grundstück zurückzu-
halten und gedrosselt einem Vor�uter oder 
der angrenzend vorhandenen öffentlichen 
Kanalisation zuzuführen. Die erforderlichen 
Anlagen müssen den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen.

Die ordnungsgemäße Schmutzwasserbesei-
tigung sowie die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung sind im Vollzug und unter Be-

achtung der fachrechtlichen Anforderungen 
sowie der zuständigen Fachbehörden si-
cherzustellen. Soweit hierfür ergänzende 
Abstimmungen oder Nachweise erforder-
lich sind, sind diese im Rahmen der Geneh-
migungs- und Ausführungsplanung zu er-
bringen.

Hochwasser und Starkregen

Gemäß Sturz�utgefahrenkarte der Ver
bandsgemeinde Herrstein-Rhaunen können 
bei einem 100-jährlichen Ereignis Wasser-
tiefen bis zu 30 cm innerhalb des Geltungs
bereiches entstehen. Das örtliche Hochwas-
ser- und Starkregenvorsorgekonzept der 
Ortsgemeinde sieht für den Planbereich je-
doch keine Maßnahme vor.

Dennoch gilt: Hinsichtlich der klimatischen 
Veränderungen ist darauf zu achten, dass 
die Ober�ächenab�üsse aufgrund von 
Starkregenereignissen einem kontrollierten 
Ab�uss zugeführt werden. Den umliegen-
den Anliegern darf kein zusätzliches Risiko 
durch unkontrollierte Über�utungen entste-
hen. Hierfür sind bei der Ober�ächenpla-

nung vorsorglich entsprechende Maßnah-
men vorzusehen. Besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Über�utungen 
sind während der Baudurchführung und bis 
hin zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung durch die Grundstücks-
eigentümer zu bedenken. Der Grad der Ge-
fährdung durch Starkregenereignisse ist im 
Auge der Bauausführung anhand weiterer 
Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 
Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des 
ihr Möglichen und Zumutbaren verp�ichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nach-
teiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen.

Sturz�utgefahrenkarte - Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für Herrstein-Rhaunen; Quelle: Dr. Pecher AG NL Rhein-Main, Schillerstraße 11a, 55116 
Mainz; Stand: Dezember 2024






























